10. JUNI 2014 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. April 2007 über die Atemtestgeräte und die Atemanalysegeräte


Inoffizielle Koordinierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 2. Juli 2025 ist die deutsche Übersetzung dieses Erlasses als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

[bookmark: Texte27]den Königlichen Erlass vom 21. Juli 2014 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 10. Juni 2014 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. April 2007 über die Atemtestgeräte und die Atemanalysegeräte.

Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN


10. JUNI 2014 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. April 2007 über die Atemtestgeräte und die Atemanalysegeräte


	Artikel 1 - In Artikel 17 des Königlichen Erlasses vom 21. April 2007 über die Atemtestgeräte und die Atemanalysegeräte werden die Wörter "und seiner Gebrauchsanweisung" aufgehoben.


	Art. 2 - In Artikel 18 desselben Erlasses werden die Wörter "das äußerste Gültigkeitsdatum" durch die Wörter "das Ablaufdatum" ersetzt.


	Art. 3 - In Artikel 27 desselben Erlasses werden die Wörter "der Abschrift des Protokolls hinzugefügt, das an den Zuwiderhandelnden weitergeleitet wird" durch die Wörter "dem Zuwiderhandelnden binnen einer Frist von vierzehn Tagen ab dem Datum der Feststellung des Verstoßes übermittelt" ersetzt.


	Art. 4 - Artikel 31 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 31 - Atemtestgeräte und Atemanalysegeräte mit einer Bauartzulassung, die gemäß vorliegendem Erlass in seiner Fassung vor Abänderung durch den Königlichen Erlass vom 10. Juni 2014 ausgestellt worden ist, dürfen weiterhin verwendet werden. Für Atemanalysegeräte muss diese weitere Verwendung jedoch durch eine gültige Eichung gewährleistet werden."


	Art. 5 - Anlage 1 zu demselben Erlass wird wie folgt abgeändert:

	a) Punkt 1 wird wie folgt ersetzt:

	"1. Anwendungsbereich

	Die vorliegenden technischen Spezifikationen sind anwendbar auf tragbare elektronische Atemtestgeräte zur Erkennung des Alkoholspiegels auf Basis der Ethanolkonzentration im Verhältnis zu den nachstehend erwähnten Schwellenwerten der Alkoholkonzentration in einer Ausatemprobe, die eine ausreichende Menge an Alveolarluft enthält:

	- 0,09 mg/l, 0,22 mg/l und 0,35 mg/l für die Führer, die erwähnt sind in Artikel 34 § 3 Buchstaben a) und b) des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei, nachstehend "berufsmäßige Führer" genannt,

	- 0,22 mg/l und 0,35 mg/l für Führer, die nicht erwähnt sind in Artikel 34 § 3 Buchstaben a) und b) des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei, nachstehend "nicht berufsmäßige Führer" genannt."

	b) Punkt 2 wird wie folgt ersetzt:

	"2. Darstellung der Ergebnisse

	Die von den Geräten bereitgestellten Ergebnisse müssen mindestens während 2 Minuten wahrgenommen und zu jeder Zeit vom Bediener gelöscht werden können.

	Die Anzeige des genauen Alkoholkonzentrationswertes darf nur mithilfe der in Punkt 8 vorgesehenen Vorrichtungen erfolgen.

	2.1 Darstellung der Ergebnisse für berufsmäßige Führer

	Die Geräte geben die gemessene Atemalkoholkonzentration im Verhältnis zu den Werten 0,09 mg/l, 0,22 mg/l und 0,35 mg/l an.

	Die Angabe muss durch vier Kontrollcodes erfolgen:

	1. Die Konzentration ist geringer als 0,09 mg/l (grün und/oder S).

	2. Die Konzentration beträgt mindestens 0,09 mg/l und weniger als 0,22 mg/l (gelb und/oder A1).

	3. Die Konzentration beträgt mindestens 0,22 mg/l und weniger als 0,35 mg/l (orange und/oder A).

	4. Die Konzentration beträgt mindestens 0,35 mg/l (rot und/oder P).

	2.2 Darstellung der Ergebnisse für nicht berufsmäßige Führer

	Die Geräte geben die gemessene Atemalkoholkonzentration im Verhältnis zu den Werten 0,22 mg/l und 0,35 mg/l an.

	Die Angabe muss durch drei Kontrollcodes erfolgen:

	1. Die Konzentration ist geringer als 0,22 mg/l (grün und/oder S).

	2. Die Konzentration beträgt mindestens 0,22 mg/l und weniger als 0,35 mg/l (orange und/oder A).

	3. Die Konzentration beträgt mindestens 0,35 mg/l (rot und/oder P)."

	c) Punkt 4.1 wird durch folgenden Satz ergänzt:

	"Bei jedem Atemtest muss zwischen berufsmäßigen Führern und nicht berufsmäßigen Führern gewählt werden können."

	d) Punkt 9.7 wird wie folgt ersetzt:

	"9.7 Genauigkeit der Kontrollcodes (für Geräte mit einstellbaren Schwellenwerten)

	Man misst die Ein- und Aus-Schwellenwerte der vier Kontrollcodes unter Verwendung der in Punkt 8 erwähnten Vorrichtungen.

	Diese Schwellenwerte müssen mit den Werten von 0,09 mg/l, 0,22 mg/l und 0,35 mg/l bis auf 0,01 mg/l genau übereinstimmen."

	e) In Punkt 10.4 wird der erste Satz durch die Wörter ", mit Ausnahme des maximalen Einflusses von Störsubstanzen, der 0,09 mg/l nicht überschreiten darf" ergänzt.


	Art. 6 - Anlage 2 zu demselben Erlass wird wie folgt abgeändert:

	a) In Punkt 3.2.2 erster Satz werden die Wörter "der ein Einatmen verunreinigter Luft früherer Verwendungen verhindert" durch die Wörter "wenn das Einatmen der durch frühere Verwendungen verunreinigten Luft möglich ist" ersetzt.

	b) In Punkt 3.14.4 wird der zweite Satz wie folgt ersetzt:

	"Die Erkennung erfolgt durch kontinuierliche Messung der Massenkonzentration während der Ausatmung. Für tragbare, mobile und ortsfeste Atemanalysegeräte, die die Massenkonzentration während der Ausatmung nicht kontinuierlich messen, erfolgt die Erkennung nach der Methode A.2.2 von Anhang A der Internationalen Empfehlung OIMLR126 - Ausgabe 2012.

	Das Intervall zwischen den beiden Atemproben beträgt mindestens 5 Minuten. Wenn die gemessene Differenz zwischen den beiden Atemproben den höheren der folgenden Werte überschreitet:

· 0,10 mg/l oder

· 20 Prozent bezogen auf den niedrigeren Messwert,

	muss das Atemanalysegerät den Messvorgang auf der Grundlage dieser Differenz abbrechen."

	c) In Punkt 3.16.2 letzter Satz werden die Wörter "das äußerste Gültigkeitsdatum " durch die Wörter "das Ablaufdatum" ersetzt.
	
	d) In Punkt 3.16.3 werden die Wörter "vom Messtechnischen Dienst oder" aufgehoben.

	e) In Punkt 4.6 werden die Wörter "bei Prüfgas 2" aufgehoben.

	f) In Punkt 4.8 wird der erste Satz durch die Wörter ", mit Ausnahme des maximalen Einflusses von Störsubstanzen, der 0,09 mg/l nicht überschreiten darf" ergänzt.



	g) Punkt 4.11.2 wird wie folgt ersetzt:

	"4.11.2 Auswirkung von Mundalkohol

	Die Prüfung ist gemäß der Internationalen Empfehlung OIML R 126 - Ausgabe 1998 Anhang A § 6 für Atemanalysegeräte durchzuführen, die die Massenkonzentration während der Ausatmung kontinuierlich messen.

	Für Analysegeräte, die die Massenkonzentration während der Ausatmung nicht kontinuierlich messen, besteht der Test aus fünf Messzyklen mit je zwei Messungen und einem Intervall von mindestens 5 Minuten zwischen den beiden Messungen. Die erste Messung erfolgt unter Verwendung von Prüfgas 3 mit einer Konzentration von 0,40 mg/l, und die zweite Messung erfolgt nach mindestens 5 Minuten unter Verwendung von Prüfgas 2 mit einer Konzentration von 0,25 mg/l. Das Gerät muss nach jedem Zyklus als Ergebnis "Mundalkohol" anzeigen."

	h) In Punkt 6.3 zweiter Satz werden die Wörter "das äußerste Gültigkeitsdatum " durch die Wörter "das Ablaufdatum" ersetzt.


	Art. 7 - In Anlage 3 zu demselben Erlass werden die Abmessungen aufgehoben.


	Art. 8 - Das Gesetz vom 9. März 2014 zur Abänderung des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei, des Gesetzes vom 29. Juni 1964 über die Aussetzung, den Aufschub und die Bewährung, des Gesetzes vom 21. Juni 1985 über die technischen Anforderungen, denen jedes Fahrzeug für den Transport auf dem Landweg, seine Bestandteile und sein Sicherheitszubehör entsprechen müssen, und des Gesetzes vom 21. November 1989 über die Haftpflichtversicherung in Bezug auf Kraftfahrzeuge tritt am 1. Juli 2014 in Kraft, mit Ausnahme der Artikel 2, 4, 5, 6, 8, 9 [Nr. 2, 3 und 4,] 12, 21, 25, von Artikel 27 Nr. 1 in Bezug auf die obligatorische Erhebung eines Geldbetrags, wenn bei der Atemanalyse eine Alkoholkonzentration von mindestens 0,09 Milligramm und weniger als 0,22 Milligramm pro Liter ausgeatmeter Alveolarluft gemessen wird, und der Artikel 28 und 29, die am 1. Januar 2015 in Kraft treten.

[Art. 8 abgeändert durch Art. 1 des K.E. vom 21. Juli 2014 (B.S. vom 28. Juli 2014)]


	Art. 9 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


	Art. 10 - Die für Wirtschaft, Inneres, Justiz beziehungsweise Straßenverkehr zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

